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Liebe Leserinnen und Leser, 

die anhaltende Wirtschaftsschwäche und chronische Engpässe im Bundeshaushalt 
haben die Erbschaft- und Schenkungsteuer wieder einmal in den Fokus politischer 
Debatten gerückt. 

Politische Diskussion
In diesem Kontext hat die SPD im Januar ihr Konzept „FairErben“ veröffentlicht. Der ge- 
wählte Titel zeugt von einer eher ideologischen als sachlichen Prägung. Herzstück dieses 
Reformvorschlags ist ein „Lebensfreibetrag“ von 1 Mio. Euro. Für Unternehmensvermögen 
planen die Sozialdemokraten einen Freibetrag von 5 Mio. Euro. Alles darüber Hinausge-
hende soll progressiv besteuert werden. Die Steuer könne über einen Zeitraum von  
20 Jahren gestundet bzw. aus laufenden Gewinnen ratierlich gezahlt werden. Daneben 
fordert die Partei die Abschaffung der sog. Verschonungsbedarfsprüfung für Großerwer-
be ab 26 Mio. Euro. 

Befürchtungen vor einer zusätzlichen Belastung des Mittelstands und dem Abbau von 
Arbeitsplätzen in diesen ohnehin schwierigen Zeiten werden vor diesem Hintergrund 
zurecht immer lauter. So reicht etwa der geplante Freibetrag von 5 Mio. Euro für viele, 
auch kleinere Unternehmen nicht aus. Bereits bei einem durchschnittlichen Jahresüber-
schuss von etwas mehr als 350.000 Euro ist dieser ausgeschöpft. 

Anhängiges Verfahren beim Bundesverfassungsgericht als „Damoklesschwert“
Das aktuelle Erbschaftsteuerrecht basiert auf den Vorgaben früherer Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichts aus den Jahren 1995, 2006 und 2014. In seiner 
jüngsten Entscheidung aus dem Jahre 2014 gelangte das Gericht zu dem eindeutigen 
Ergebnis, dass „produktives Unternehmensvermögen“ anders besteuert werden kann 
als die übrigen Vermögenskategorien und dass bei Nachfolgen in Familienunternehmen 
eine begünstigte Besteuerung verfassungsrechtlich nicht nur zulässig, sondern geboten 
erscheint. Diese Vorgaben hat der Gesetzgeber im Erbschaftsteuergesetz 2016 umge-
setzt. Ob ihm das verfassungskonform gelungen ist, wird in einem derzeit anhängigen 
Verfahren geprüft. Eine Entscheidung ist für dieses Jahr angekündigt. 

Handlungsbedarf rechtzeitig prüfen
Die Regelung der Nachfolge gilt als eine der zentralen strategischen Herausforderungen 
in Familienunternehmen. Sie bedarf einer sorgfältigen Planung bzw. Vorbereitung und 
einem gewissen zeitlichen Vorlauf – und diese Zeit wird knapp. 

Noch kann Betriebsvermögen (nahezu) steuerfrei übertragen werden. Sollten die Karls- 
ruher Richter aber die Verfassungswidrigkeit des heutigen Rechts feststellen, ist Eile 
geboten. Bestenfalls können die Verschonungsregelungen dann zumindest für eine 
gewisse Übergangszeit weiterhin in Anspruch genommen werden. Im schlechtesten Fall 
ist ab Veröffentlichung des Urteils jedoch keine Inanspruchnahme mehr möglich. 

Auch wenn nicht klar ist, wie Karlsruhe entscheidet, sollte die bis dahin verbleibende 
Zeit genutzt werden, um Übertragungen auf die nächste Generation zu prüfen und um 
diese noch rechtzeitig durchführen zu können. 
Kommen Sie dazu gerne auf uns zu!

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Tim Palm 
Geschäftsführender Gesellschafter bei DORNBACH 
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  Termine April 2026	

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialabgaben fällig werden:

1Für den abgelaufenen Monat. 

2Für den abgelaufenen Monat, bei Viertel- 
jahreszahlern für das vorangegangene 
Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für 
das vorangegangene Kalenderjahr. 

3Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer- 
fristverlängerung für den vorletzten Monat.

4Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer- 
fristverlängerung für den vorletzten Monat, 
bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-
längerung für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr.

5Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohn- 
steueranmeldungen müssen grundsätzlich 
bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem 

Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist 
der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei 
Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so früh- 
zeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf 
dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

6Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, 
dass die Zahlung erst drei Tage nach Ein- 
gang des Schecks beim Finanzamt als er- 
folgt gilt. Es sollte stattdessen eine Ein- 
zugsermächtigung erteilt werden.

7Die Sozialversicherungsbeiträge sind ein- 
heitlich am drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats fällig. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 

Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkas-
sen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen der 
jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.04.2026, 0 Uhr) vorliegen. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchfüh-
rung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.

Steuerart	 Fälligkeit	 Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
		
		  Überweisung 5	 Scheck 6

	 10.04.20261	 13.04.2026	 10.04.20262

	 10.06.2026	 13.06.2026	 10.06.2026

	 10.06.20263	 13.06.2026	 10.06.20264

	 10.04.20263	 13.04.2026	 10.04.20264

	 15.05.20264	 18.05.2026	 15.05.2026

	 Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
	 erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

	 28.04.2026	 entfällt	 entfällt

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer

Gewerbesteuer

Kapitalertragssteuer,
Solidaritätszuschlag

Sozialversicherung 7
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  Kürzere Abschreibung bei   
  Immobilien: Mehr Klarheit zur   
  Nutzungsdauer  

Ob sich der Streit mit dem Finanzamt über 
eine verkürzte Nutzungsdauer einer Immo- 
bilie lohnt, hängt stark vom Einzelfall ab. 
Bei älteren, wenig modernisierten Miet- 
objekten kann eine deutlich höhere AfA zu 
erheblichen Liquiditätsvorteilen führen. 
Dem stehen die Kosten für ein Gutachten 
und der Prüfungsaufwand gegenüber.

Bei der Abschreibung von Gebäuden gilt 
grundsätzlich die typisierte Nutzungsdauer 
des § 7 Abs. 4 EStG. Wohngebäude werden 
regelmäßig mit 2 %, ältere Gebäude mit 
2,5 % und neuere Wohngebäude mit 3 % 
abgeschrieben; hierdurch werden Nutzungs-
dauern zwischen 33 und 50 Jahren unter- 
stellt. Das Gesetz eröffnet jedoch aus-
drücklich die Möglichkeit, eine kürzere 
tatsächliche Nutzungsdauer zugrunde zu 
legen, wenn diese nachgewiesen wird. 
Dieses Wahlrecht ist in der Praxis seit 
Jahren umstritten. Ausgangspunkt einer 
aktuellen Entwicklung ist eine erst kürzlich 
veröffentlichte Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs (BFH-Az. IX R 14/23). Sie knüpft 
an das Urteil vom 28.07.2021 an, mit dem 
der BFH klargestellt hatte, dass der Nach- 
weis einer kürzeren Nutzungsdauer mit 
jeder geeigneten Methode geführt werden 
kann. Der anschließende Versuch der 
Finanzverwaltung, diese Rechtsprechung 
durch das Schreiben des Bundesministeri-
ums der Finanzen vom 22.02.2023 faktisch 
einzuschränken, ist damit gescheitert.

Maßgeblich für die verkürzte Abschreibung 
(AfA) ist die voraussichtliche Restnutzungs-
dauer des Gebäudes. Diese kann sich so- 
wohl aus technischen als auch aus wirt- 
schaftlichen Gründen verkürzen. Entschei-
dend ist, wie lange das Gebäude objektiv 
noch sinnvoll genutzt werden kann; bloße 
Verkaufs- oder Abbruchabsichten reichen 
nicht aus. Eine absolute Gewissheit wird 
nicht verlangt – es genügt eine Prognose 
mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit.

Der BFH hat bereits 2021 klargestellt, dass 
kein bestimmtes Gutachtenformat 

Mezzanine-Kapital. Mezzanine-Kapital ist 
eine Mischung aus Eigenkapital (wie bei 
Gesellschaftern) und Fremdkapital (wie bei 
normalen Krediten). Neben Genussrechten 
zählen dazu z. B. Nachrangdarlehen, stille 
Beteiligungen und Hybridanleihen. 
Beteiligt sind immer zwei Seiten, nämlich 
der Kapitalgeber (Genussrechteinhaber), 
der Geld zur Verfügung stellt, und das 
Unternehmen (Kapitalnehmer), welches 
das Geld erhält. Kapitalgeber können 
Mitarbeitende des Unternehmens, private 
Anleger oder professionelle Investoren 
sein. Kapitalnehmer können alle Unterneh-
men sein, die solche Rechte ausgeben 
dürfen.

Im Streitfall hatte ein Arbeitnehmer bei 
seinem Arbeitgeber Genussrechte gekauft. 
Er zahlte das Geld aus eigener Tasche ein 
und trug auch das Risiko von Verlusten. 
Die Verzinsung hing vom Unternehmenser-
folg ab, nicht von seiner persönlichen 
Arbeitsleistung. Das Finanzamt wollte die 
Zinsen wie Arbeitslohn besteuern. 

Der Bundesfinanzhof entschied jedoch, 
dass diese Zinsen Kapitaleinkünfte sind, 
und damit wie Zinsen aus einer Geldanla-
ge zu behandeln sind, nicht wie Gehalt 
(Az. VIII R 14/23). Ausschlaggebend seien 
dafür eigenes eingesetztes Kapital, echtes 
Verlustrisiko, eigenständiger Vertrag 
neben dem Arbeitsvertrag, keine Stimm-
rechte und keine Beteiligung am Liquidati-
onserlös. Das habe zur Folge, dass auf 
solche Genussrechtszinsen in der Regel 
die Abgeltungsteuer gilt. 

Das Urteil ist wichtig für Mitarbeiterbeteili-
gungen: Erfüllen sie diese Kriterien, 
werden Erträge meist als Kapitaleinkünfte 
besteuert.

  Verluste aus Kapitalvermögen:   
  Was Anleger zur Verlustverrech-   
  nung wissen sollten!  

Die steuerliche Behandlung von Kapital-
verlusten ist komplex. Während die Verlust-
verrechnung bei Termingeschäften und 
wertlosen Kapitalanlagen wieder großzügi-
ger möglich ist, bleibt die strikte Trennung 

vorgeschrieben ist. Das Bundesministeri-
um der Finanzen hatte dem im Jahr 2023 
eine enge Auslegung entgegengesetzt. Das 
Finanzgericht Münster hat die restriktive 
Verwaltungslinie konsequent verworfen 
und auch ein modellbasiertes Gutachten 
nach der Immobilienwertermittlungsver-
ordnung (ImmoWertV) als ausreichend 
anerkannt (Az. 14 K 654/23). In der Folge 
wurde das BMF-Schreiben aufgehoben. 
Der schlichte Verweis durch den Steuer-
pflichtigen auf die modellhaft ermittelte 
Gesamt- und Restnutzungsdauer eines 
Gebäudes nach Maßgabe der betreffenden 
ImmoWertV genüge laut BFH allerdings 
nicht, um eine kürzere tatsächliche 
Nutzungsdauer nachzuweisen.

Für die Praxis besonders relevant ist auch 
die Einbeziehung von Erhaltungsaufwen-
dungen. Laufende Reparaturen stehen 
einer verkürzten Restnutzungsdauer nicht 
entgegen, umfangreiche Modernisierun-
gen hingegen schon. Wer eine kurze Nut- 
zungsdauer geltend macht, muss sein 
Investitionsverhalten daran messen las- 
sen: Eine umfassende Sanierung spricht 
regelmäßig sogar eher für eine längere 
wirtschaftliche Lebensdauer. 

Hinweis
Nach Aufhebung des BMF-Schreibens 
vom 22.02.2023 ist zu beobachten, dass 
Finanzämter im Rahmen von Außen-
prüfungen Gutachten zur verkürzten 
Restnutzungsdauer verstärkt kritisch 
hinterfragen. Insbesondere werden 
methodische Annahmen und nachträg-
liche Gutachtenerstellungen einge-
hend geprüft.

  Vergütungen aus Genussrechten  
  von Arbeitnehmern können als  
  Kapitaleinkünfte besteuert werden  

Wenn ein Arbeitnehmer bei seinem Arbeit- 
geber Genussrechte kauft, ist es wichtig, 
ob die Mitarbeiterbeteiligung gewisse 
Kriterien erfüllt, denn dann können Erträge 
als Kapitaleinkünfte und nicht als Arbeits- 
lohn besteuert werden. Genussrechte sind 
eine besondere Form der Unternehmens-
finanzierung und gehören zum sog. 
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bei Aktienverlusten bestehen. Entschei-
dend sind der richtige Zeitpunkt der Verlust-
realisierung und die frühzeitige Beantra-
gung von Verlustbescheinigungen.

Verluste aus Kapitalvermögen sind steuer- 
lich grundsätzlich berücksichtigungsfähig 
– allerdings nicht schrankenlos. Seit 
Einführung der Abgeltungsteuer gilt ein 
eigenständiger Verlustverrechnungskreis: 
Verluste aus Kapitalanlagen dürfen aus- 
schließlich mit positiven Einkünften aus 
Kapitalvermögen ausgeglichen werden. 
Nicht verrechnete Verluste werden in Folge-
jahre vorgetragen. Zusätzlich sieht das 
Gesetz differenzierte Verrechnungskreise 
innerhalb der Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen vor. Verluste aus der Veräußerung von 
Aktien dürfen ausschließlich mit Gewinnen 
aus Aktienverkäufen ausgeglichen werden. 
Andere Kapitalerträge, etwa Zinsen oder 
Fondsausschüttungen, bleiben insoweit 
außer Betracht. 

Besonders umstritten waren in den letzten 
Jahren Verluste aus Termingeschäften 
sowie der Ausfall wertloser Kapitalanla-
gen, etwa bei Insolvenz einer Anleihe oder 
dem Verfall von Knock-out-Zertifikaten. 
Zwischenzeitlich durften solche Verluste 
nur bis zu 20.000 Euro jährlich verrechnet 
werden. Diese Begrenzung ist inzwischen 
aufgehoben. Verluste aus Termingeschäf-
ten und aus dem endgültigen Ausfall von 
Kapitalforderungen können aktuell wieder 
uneingeschränkt mit positiven Kapitalein-
künften verrechnet werden. 

Ein steuerlich relevanter Verlust setzt 
voraus, dass der Ausfall endgültig ist. Bei 
Insolvenzforderungen ist dies regelmäßig 
erst dann der Fall, wenn feststeht, dass 
keine Rückzahlung mehr zu erwarten ist. 
Die bloße Wertminderung genügt nicht. 
Der maßgebliche Zeitpunkt entscheidet 
darüber, in welchem Jahr der Verlust 
steuerlich berücksichtigt werden kann.

Hinweis
In der Praxis bestehen noch viele 
Verlusttöpfe aus den Vorjahren mit 
falscher Zuordnung. Banken haben nicht 

immer automatisch korrigiert. Anleger 
sollten prüfen, ob in Vorjahren be-
schränkte Verluste aus Termingeschäften 
korrekt fortgeschrieben wurden. Gege- 
benenfalls kann eine Bescheinigung zur 
Verlustverrechnung beantragt werden. 
Verlustverrechnungsspielräume sollten 
optimal genutzt und unnötige Steuerbe-
lastungen vermieden werden.

  Einkünfte aus dem Krypto-Lending 
  von Bitcoins unterliegen nicht   
  der pauschalen Abgeltungsteuer –   
  Revisionsverfahren vor dem   
  Bundesfinanzhof  

Im konkreten Fall erzielte der Kläger im 
Streitjahr 2020 Einkünfte aus dem Krypto- 
Lending in Form von Bitcoins. D. h., er 
stellte seine Bitcoins für einen bestimmten 
Zeitraum anderen Nutzern darlehensweise 
zur Verfügung und erhielt hierfür eine 
zuvor festgelegte Vergütung. Das beklagte 
Finanzamt behandelte diese Vergütung als 
sonstige Einkünfte gemäß § 22 Nr. 3 des 
Einkommensteuergesetzes und unterwarf 
sie dem persönlichen Steuersatz des Klä- 
gers. Der Kläger begehrte die Anwendung 
des – in seinem Fall günstigeren – Abgel-
tungseuersatzes in Höhe von 25 % und 
erhob Klage.

Seine Klage blieb vor dem Finanzgericht 
Köln ohne Erfolg (Az. 3 K 194/23). Die Ver- 
gütungen aus der Überlassung von Krypto- 
werten in Form von Bitcoins würden keine 
sonstigen Kapitalforderungen im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG darstellen, auf die 
die pauschale Abgeltungsteuer von 25 % 
anzuwenden sei. Es handele sich vielmehr 
um sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 3 
EStG, die dem individuellen Steuersatz zu 
unterwerfen seien. Nach Auffassung des 
Senats wird beim Krypto-Lending keine 
Kapitalforderung, die auf die Zahlung von 
Geld gerichtet ist, überlassen. Kryptowerte 
würden zwar zunehmend als Zahlungsmit-
tel akzeptiert, jedoch sei maßgeblich, dass 
Kryptowerte gerade kein gesetzliches 
Zahlungsmittel darstellten. Denn Gläubiger 
im In- und Ausland mussten (jedenfalls im 
Streitjahr 2020) Kryptowerte in Form von 

Bitcoins (noch) nicht allgemeinverbindlich 
als Zahlungsmittel akzeptieren. Die bloße 
Ähnlichkeit zu gesetzlichen Zahlungsmit-
teln zwinge nach Auffassung des Finanzge-
richts nicht zur generellen Ausdehnung 
des Begriffs der Kapitalforderung auf 
Kryptowährungen.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die 
Revision wurde vom Kläger beim Bundesfi-
nanzhof eingelegt (BFH-Az. VIII R 23/25) 
und ist noch anhängig. Eine Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs hierzu steht derzeit 
noch aus. Bis zu einer höchstrichterlichen 
Klärung besteht weiterhin Unsicherheit 
über die richtige einkommensteuerliche 
Einordnung.

  Wann müssen Geschenke dem   
  Finanzamt gemeldet werden?  

Bewegliche körperliche Gegenstände sind 
zwar innerhalb der Familie bis zum Wert 
von 12.000 Euro von der Steuer – nicht 
jedoch von der Anmeldung (!) – befreit. 
Das gilt aber nicht, wenn es sich um Geld, 
Münzen, Edelmetalle, Edelsteine und auch 
Perlen handelt.

§ 30 Abs. 1 und 2 ErbStG enthält eine 
Verpflichtung für Beschenkte und auch 
Schenker, deren Befolgung zu einem 
Zusammenbruch der Post- und E-Mail-
Eingangsstellen der Finanzämter führen 
würde. Im Gesetz steht wörtlich: „Jeder der 
Erbschaftsteuer unterliegende Erwerb ist 
vom Erwerber ... binnen einer Frist von 3 
Monaten dem zuständigen Finanzamt zu 
melden.“ D. h. auch alle Weihnachtsge-
schenke an Familienangehörige oder 
Fremde müssen danach bis zum 24.03. 
dem für die Schenkungsteuer zuständigen 
Finanzamt der/des Beschenkten gemeldet 
werden, denn das Gesetz nimmt nach 
seinem Wortlaut keine Geschenke von 
dieser Pflicht aus! In der Praxis wird es so 
gehandhabt, dass weder die Beschenkten 
noch die Finanzämter diese Verpflichtung 
ganz wörtlich nehmen und die Beteiligten 
sich auf die Meldung beschränken, die 
möglicherweise zu einer Schenkungsteuer 
führen kann. 
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Die Vorschrift existiert schon seit der 
Einführung der Schenkungsteuer im Jahre 
1906 (!), daher hätten sich die Gerichte 
auch schon lange damit befassen kön- 
nen. Zu dieser Art von Geschenken  
(z. B. zu Weihnachten, zum Geburtstag 
oder zu einem Jubiläum) sind aber bisher 
kaum Urteile in der Steuerfachliteratur 
veröffentlicht worden. Allerdings hat 
kürzlich das Finanzgericht Rheinland-
Pfalz zum Wert eines „üblichen Gelegen-
heitsgeschenks“ zu Ostern entschieden 
und einen Betrag von 20.000 Euro nicht 
mehr als steuerfrei angesehen (Az. 4 K 
1564/24). 

Aber Folgendes ist zu beachten: Bewegli-
che körperliche Gegenstände sind zwar 
innerhalb der Familie bis zum Wert von 
12.000 Euro von der Steuer – nicht jedoch 
von der Anmeldung (!) – befreit. Das gilt 
aber nicht, wenn es sich um Geld, Münzen, 
Edelmetalle, Edelsteine und auch Perlen 
handelt. Schenkt also ein großzügiger 
Vater seinem Kind ein neues E-Auto, seiner 
Frau eine Kette mit einem großen Stein 
oder eine Ehefrau ihrem Gatten fünf wert- 
volle Münzen für seine Münzsammlung, 
dann sind alle Beschenkten zur Anzeige 
verpflichtet, ggf. auch die Schenkerin/der 
Schenker. Aufgrund dieser Anzeige prüft 
dann das Finanzamt zunächst, ob es eine 
Schenkungsteuererklärung benötigt und 
fordert sie an. Erst auf dieser Grundlage 
kann dann unter Berücksichtigung der 
persönlichen Freibeträge von 20.000 bis 
500.000 Euro ein Steuerbescheid erteilt 
werden. 

Es ist zu hoffen, dass in der nächsten 
Neufassung des Erbschaftsteuergesetzes 
auch eine Klarstellung der Anzeigepflicht 
erfolgt, damit nicht jedes Weihnachtsge-
schenk zunächst unter das Gesetz fällt.

Hinweis
Mit zunehmender Digitalisierung der 
Vermögensmeldungen (Banken melden 
größere Vermögensübertragungen 
zunehmend systematisch) steigt die 
Wahrscheinlichkeit einer Nachprüfung.

  Pflicht zur Ausstellung von  
  E-Rechnungen: Erste Übergangs-   
  phase noch bis 31.12.2026  

Der B2B-Bereich (Business-to-Business) 
beschreibt die Geschäftsbeziehungen 
zwischen zwei oder mehr Unternehmen. 
Seit dem 01.01.2025 besteht die grund-
sätzliche Verpflichtung, bei Vorliegen der 
Voraussetzungen im B2B-Bereich Rech-
nungen in einem strukturierten elektroni-
schen Format zu erstellen und zu versen-
den. Nach einem Jahr ist es nun Zeit für ein 
Zwischenfazit zur Umsetzung in der Praxis.
 
Die Pflicht, E-Rechnungen empfangen zu 
können, besteht bereits jetzt für jedes 
inländische Unternehmen. Dafür genügt  
im Prinzip ein E-Mail-Postfach. Hinsichtlich 
der Pflicht, selbst auch E-Rechnungen 
ausstellen zu müssen, läuft die erste 
Übergangsphase noch bis 31.12.2026. 
Bis dahin ist der Versand von Papierrech-
nungen oder von Rechnungen in anderen 
Formaten noch möglich, sofern der 
Empfänger (konkludent) zustimmt. Ab dem 
01.01.2027 müssen nur Unternehmen mit 
einem Jahresumsatz in 2026 von mehr als 
800.000 Euro zwingend E-Rechnungen 
versenden. Für alle anderen Unternehmer 
gilt die vollständige Pflicht zur Erteilung 
von E-Rechnungen erst ab 01.01.2028.  
Bis dahin sollten alle technischen 
Schwierigkeiten gelöst sein. Die Übersen-
dung von Papier- oder PDF-Rechnungen 
ohne strukturierte Daten ist dann nicht 
mehr zulässig. Lediglich Kleinbetragsrech-
nungen (bis 250 Euro), Rechnungen von 
Kleinunternehmern oder Rechnungen an 
private Endkunden (B2C) müssen nicht in 
einem E-Rechnungsformat erstellt und 
versendet werden. 

Obwohl es EU-weit Normen gibt (EN 16931), 
berichten Unternehmen, dass unklare 
Anforderungen und Validierungsregeln 
bestehen. Bemängelt wird auch, dass 
unterschiedliche Standards zwischen 
E-Rechnungspflicht nach Umsatzsteuer-
recht und anderen Vorschriften bestehen, 
was zu Unsicherheiten führt. Da die 
Umstellung oft Investitionen in Software, 

Schulung oder externe Beratung verur-
sacht, erscheint der Aufwand gerade bei 
kleineren Firmen, die nur wenige Rechnun-
gen erstellen, unverhältnismäßig hoch. 

Zusammengefasst ist zu sagen, dass die 
Vorteile der verpflichtenden E-Rechnung 
eindeutig auf der Hand liegen, weil sie 
sowohl in den Unternehmen als auch in 
der Finanzverwaltung den Verwaltungsauf-
wand deutlich reduziert und damit zum 
Bürokratieabbau beiträgt. Sobald eine 
Lösung eingerichtet ist, sinkt der Aufwand 
massiv. Positiv ist zu berichten, dass es 
lediglich technische Hürden gibt bzw. nur 
noch eine mangelnde Systemintegration 
Schwierigkeiten bereitet.

Hinweis
Unternehmen sollten ihre Verfahrens-
dokumentation (GoBD) an die E-Rech-
nungspflicht anpassen und sicherstel-
len, dass strukturierte Datensätze 
revisionssicher archiviert werden.

  Lebenslanges Wohnungsrecht   
  erhöht die grunderwerbsteuerliche   
  Gegenleistung  

Der Bundesfinanzhof entschied in einem 
aktuellen Urteil: Übernimmt der Käufer 
eines Grundstücks ein persönliches 
Wohnungsrecht, erhöht sich die Bemes-
sungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer 
um den kapitalisierten Wert des Woh-
nungsrechts. Bei dem persönlichen 
Wohnungsrecht handelt es sich nicht um 
eine dauernde Last im Sinne des Grunder-
werbsteuergesetzes (Az. II R 32/22). 

Die Entscheidung betrifft eine Rechtslage, 
wie sie häufiger bei der Weitergabe von 
Grundstücken nach einem Erbfall in der 
Erbengeneration anzutreffen ist. Ein Erbe 
wird durch den Erbfall Eigentümer eines 
Grundstücks, das aber von einem Miterben 
oder auch Nichterben genutzt wird und 
nach dem Willen des Erblassers auch auf 
Lebenszeit weiter genutzt werden soll. Im 
Urteilsfall war für das jetzt veräußerte 
Grundstück fast 20 Jahre zuvor schuld-
rechtlich ein Nutzungsrecht vereinbart und 
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seither durchgeführt worden. Der Erwerber 
musste bei seinem Erwerb dieses Woh- 
nungsrecht anerkennen und hatte daher 
nicht nur den vereinbarten Kaufpreis als 
Gegenleistung an die Verkäuferin zu zah- 
len, sondern auch die Nutzung durch den 
Wohnungsberechtigten zu dulden. Beide 
Faktoren zusammen ergaben dann die 
Gegenleistung für die Grundstücksüberlas-
sung (§§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG). 
Die Zurückbehaltung des Nutzungsrechts 
in Form des Wohnungsrechts für einen 
Bruder der Verkäuferin ist damit Teil der 
Gegenleistung. Der Gesetzestext spricht 
insoweit von „dem Verkäufer vorbehaltenen 
Nutzungen“. Hier lag die Besonderheit der 
vorbehaltenen Nutzung allerdings darin, 
dass das Wohnungsrecht im Zeitpunkt des 
Abschlusses des Kaufvertrags noch nicht 
im Grundbuch eingetragen worden war, 
sondern nur schuldrechtlich dem Berech-
tigten zustand.

Der Bundesfinanzhof sah dies aber nicht 
als Minderung für die Zurechnung zur 
Gegenleistung an, weil die Verkäuferin 
bereits die Eintragung im Grundbuch 
bewilligt hatte, der Antrag beim Grund-
buchamt lag und es keinen Zweifel an der 
Wirksamkeit der Vereinbarung geben 
konnte. Weil das Wohnungsrecht nur bis 
zum Tode einer bestimmten Person 
vereinbart worden war, lag auch keine 
dauernde Last vor. Dies hat der Bundesfi-
nanzhof bereits für einen nicht übertragba-
ren und nicht vererbbaren Nießbrauch in 
seinem Urteil II 74/63 vom 22.06.1966 
entschieden.

  Finanzamt muss Bescheide bei   
  umfassender Empfangsvollmacht   
  an den Steuerberater zustellen  

Der Steuerberater des Klägers hatte dem 
Finanzamt (unter Angabe der persönlichen 
Steuernummern des Klägers) auf elektroni-
schem Wege eine Vollmacht zur Vertretung 
in Steuersachen nach amtlich vorgeschrie-
benem Muster übermittelt. Die Vollmacht 
lautete auf eine Vertretung in allen steuer- 
lichen und sonstigen Angelegenheiten und 
erstreckte sich auch auf die Entgegennah-

me von Steuerbescheiden und sonstigen 
Verwaltungsakten. Einschränkungen in 
Bezug auf bestimmte steuerliche Angele-
genheiten oder Zeiträume bestanden 
nicht. Das Finanzamt nahm den Kläger 
wegen Steuerschulden einer GmbH, deren 
Geschäftsführer der Kläger war, in Haftung 
und übersandte den entsprechenden 
Haftungsbescheid (unter Vergabe einer 
neuen Steuernummer) mit Zustellungsur-
kunde an die private Wohnadresse des 
Klägers. Über einen Monat nach Zustellung 
des Haftungsbescheides legte der Kläger, 
vertreten durch einen Bevollmächtigten, 
Einspruch ein. Hinsichtlich der Fristver-
säumnis vertrat der Kläger die Ansicht, der 
Haftungsbescheid hätte wegen der einge- 
reichten Empfangsvollmacht an seinen 
Steuerberater übersandt werden müssen. 
Das Finanzamt teilte diese Ansicht nicht 
und verwarf den Einspruch wegen Verfris- 
tung als unzulässig. 

Das Finanzgericht Münster hob die ange- 
fochtene Einspruchsentscheidung auf (Az. 
13 K 1936/24). Die Bekanntgabe des 
Haftungsbescheides hätte gegenüber dem 
Steuerberater erfolgen müssen. Denn ein 
Verwaltungsakt soll dem Bevollmächtigten 
bekanntgegeben werden, wenn der 
Finanzbehörde eine schriftliche oder eine 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
elektronisch übermittelte Empfangsvoll-
macht vorliege. Im Regelfall bedeute das 
„Soll“ ein „Muss“. Allein aus der Eintragung 
einer bestimmten Steuernummer könne 
nicht ohne Weiteres geschlossen werden, 
dass sich die Vollmacht nur auf solche 
Steuerangelegenheiten beziehen solle, die 
unter jener Steuernummer bearbeitet 
würden. Entsprechend hätte das Finanz-
amt die Empfangsvollmacht auch für das 
Haftungsverfahren des Klägers beachten 
müssen, denn die Empfangsvollmacht sei 
ohne Einschränkungen erteilt worden und 
habe für sämtliche – auch sonstige – Ver-
waltungsakte gelten sollen, die den Kläger 
betreffen. Für die Berücksichtigung der 
Empfangsvollmacht sei unerheblich, ob 
das Finanzamt organisatorisch und 
technisch in der Lage sei, bestehende und 
bekannte Vollmachten stets bei neu 

vergebenen Steuernummern zu erfassen. 
Mangels wirksamer Bekanntgabe sei die 
Einspruchsfrist nicht in Gang gesetzt wor- 
den, weshalb das Finanzamt den Einspruch 
zu Unrecht als unzulässig verworfen habe.

  Renten steigen erneut   
  um über 4 %  

Nach den nun vorliegenden Daten des Sta- 
tistischen Bundesamtes und der Deut-
schen Rentenversicherung Bund steigen 
die Renten in Deutschland zum 1. Juli 2026 
um 4,24 %. Damit beträgt die Renten-  
anpassung zum vierten Mal seit fünf 
Jahren über 4 %.

„Es ist eine gute Nachricht für die Rentne- 
rinnen und Rentner, dass die Renten im 
Juli um 4,24 % steigen. Die gute Lohnent-
wicklung führt erneut zu einer spürbaren 
Rentenanpassung, mit der die Verlässlich-
keit der gesetzlichen Rente zum Ausdruck 
kommt. Durch die Kopplung der Renten an 
die Löhne stellen wir sicher, dass die 
Rentnerinnen und Rentner an der Wohl-
standsentwicklung der arbeitenden 
Bevölkerung teilhaben. Ordentliche Renten 
sind kein Luxus, sondern eine Frage der 
Leistungsgerechtigkeit für die Menschen, 
die ihr Leben lang hart gearbeitet haben. 
Daneben geht es mir um die Verlässlichkeit 
des Rentensystems – gerade in unsiche-
ren Zeiten. Deshalb hat die Bundesregie-
rung mit dem bereits in Kraft getretenen 
Rentenpaket 2025 ein Mindestsicherungs-
niveau von 48 % für die kommenden Jahre 
sichergestellt. Die Menschen in Deutsch-
land müssen sich auf eine gute Rente 
verlassen können.“
Bärbel Bas, Bundesministerin für Arbeit 
und Soziales

Einzelheiten
Mit dem Rentenpaket 2025 wurde unter 
anderem die Haltelinie in Höhe von 48 % 
beim Rentenniveau bis zum 1. Juli 2031 
verlängert. Bis dahin wird der jeweils 
aktuelle Rentenwert zum 1. Juli so hoch 
festgesetzt, dass mit diesem neuen 
aktuellen Rentenwert das Mindestsiche-
rungsniveau von 48 % erreicht wird.
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Maßgeblich für diese Berechnung ist die 
anpassungsrelevante Lohnentwicklung, 
die 4,25 % beträgt. Sie basiert auf der vom 
Statistischen Bundesamt gemeldeten 
Lohnentwicklung nach den Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) und 
der Entwicklung der beitragspflichtigen 
Entgelte der Versicherten, die für die 
Einnahmesituation der gesetzlichen 
Rentenversicherung entscheidend ist. 
Daneben spielt auch die Veränderung der 
Sozialabgaben der Beschäftigten und 
Rentenbeziehenden eine Rolle. Da die 
diesjährige Steigerung des durchschnittli-
chen Zusatzbeitragssatzes zur gesetzlichen 
Krankenversicherung sowohl die Beschäf-
tigten als auch die Rentenbeziehenden 
grundsätzlich gleichermaßen betrifft, erge- 
ben sich in diesem Jahr rein rechnerisch 
minimale Abweichungen des Anpassungs-
satzes von der anpassungsrelevanten 
Lohnentwicklung (0,01 Prozentpunkte).

Insgesamt ergibt sich damit eine Anhebung 
des aktuellen Rentenwerts zum 1. Juli 2026 
von gegenwärtig 40,79 Euro auf 42,52 Euro. 
Dies entspricht einer Rentenanpassung 
von 4,24 %. Für eine Standardrente bei 
durchschnittlichem Verdienst und 45 
Beitragsjahren bedeutet diese Rentenan-
passung einen Anstieg um 77,85 Euro im 
Monat.

Die Rentenanpassung wird mit der Renten- 
wertbestimmungsverordnung 2026 umge- 
setzt. Diese tritt – vorbehaltlich des Kabinett-
beschlusses, der Zustimmung des Bundes- 
rates und der abschließenden Verkündung 
im Bundesgesetzblatt – am 1. Juli 2026 in 
Kraft.

  Erste Lesung zur Modernisierung   
  des Produkthaftungsrechts  

Der Bundestag hat am Mittwoch, 4. März 
2026, über den Gesetzentwurf der Bundes- 
regierung „zur Modernisierung des Produkt- 
haftungsrechts“ (21/4297) beraten. Im 
Anschluss an die erste Lesung wurde der 
Gesetzentwurf dem Ausschuss für Recht 
und Verbraucherschutz zur weiteren Bera- 
tung überwiesen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung
Erstmals seit 1989 soll das deutsche Pro- 
dukthaftungsrecht umfassend reformiert 
werden, heißt es in dem Entwurf. Damit 
werde auch eine EU-Vorgabe umgesetzt, 
die das bisherige EU-Produkthaftungsrecht 
modernisieren solle und das Ziel habe, 
zum Funktionieren des Binnenmarktes 
beizutragen und gleichzeitig ein hohes 
Schutzniveau für Verbraucher und andere 
natürliche Personen sicherzustellen.

Im digitalen Zeitalter habe Software nicht 
nur im Rahmen der Steuerung anderer 
Produkte, sondern auch als eigenständi-
ges Produkt erhebliche Bedeutung erlangt, 
schreibt die Bundesregierung. Sie werde 
daher zukünftig unabhängig von der Art 
ihrer Bereitstellung oder Nutzung in die 
Produkthaftung einbezogen. Damit gelte 
das Produkthaftungsrecht auch für die 
Haftung von Herstellern von Systemen 
künstlicher Intelligenz (KI-Systemen).

Das neue Produkthaftungsrecht trage dem 
Umstand Rechnung, dass Hersteller häufig 
auch nach dem Inverkehrbringen noch 
Kontrolle über ihr Produkt ausüben, etwa 
durch Software-Updates oder durch die 
Anbindung an digitale Dienste, heißt es 
weiter. Damit seien sie auch noch zur Ver- 
meidung von Fehlern in der Lage, „nach- 
dem das Produkt den Herstellungsprozess 
verlassen hat, was zukünftig bei der Beur- 
teilung der Fehlerhaftigkeit zu berücksich-
tigen sein wird“. Open-Source-Software, 
die außerhalb einer Geschäftstätigkeit 
entwickelt oder bereitgestellt wird, bleibe 
von der Produkthaftung ausgenommen.

Regelungen zu „wesentlich veränderten 
Produkten“
Zur Anpassung an die Kreislaufwirtschaft 
soll das neue Produkthaftungsrecht laut 
Entwurf Regelungen zu Produkten 
enthalten, die nach ihrem Inverkehrbrin-
gen wesentlich verändert werden. 
Beispielsweise könnten durch „Upcycling“ 
Produkte so umgestaltet werden, „dass sie 
ein geändertes Risikoprofil erhalten und 
infolgedessen haftungsrechtlich als neue 
Produkte anzusehen sind“. In diesem Fall 

ist es aus Sicht der Bundesregierung sach- 
gerecht, dass derjenige als Hersteller 
haftet, der das wesentlich veränderte 
Produkt in Verkehr bringt. Er könne sich 
von der Haftung befreien, wenn er nach- 
weist, dass der Fehler, der die Rechtsguts-
verletzung verursacht hat, mit einem Teil 
des Produkts zusammenhängt, der von der 
Änderung nicht betroffen ist. (…)

  „Zwölftelregelung“ des Kirchen-   
  steuergesetzes NRW ist   
  verfassungskonform  

Die sog. „Zwölftelregelung“ des § 5 Abs. 2 
Satz 1 KiStG NRW ist verfassungsgemäß. 
Sie verstößt insbesondere nicht gegen Art. 
4 Abs. 1 GG und Art. 3 Abs. 1 GG. Dies hat 
der 4. Senat des Finanzgerichts Münster 
mit Urteil vom 24. Oktober 2025 (Az. 4 K 
924/23 Ki) entschieden.

Der Kläger war bis zu seinem Austritt im 
September des Streitjahres 2020 Mitglied 
der römisch-katholischen Kirche. Er hielt 
sog. virtuelle Unternehmensanteile an 
seinem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber 
wurde 2020 an ein anderes Unternehmen 
veräußert, wodurch dem Kläger für seine 
virtuellen Unternehmensanteile im 
Dezember 2020 eine Vergütung zufloss.

Das Finanzamt berücksichtigte im Rahmen 
der Kirchensteuerfestsetzung bei den Ein- 
künften des Klägers aus nichtselbständi-
ger Tätigkeit den Erlös aus den virtuellen 
Unternehmensanteilen. Nach der „Zwölf-
telregelung“ des § 5 Abs. 2 Satz 1 KiStG 
NRW erfasste das Finanzamt rechnerisch 
9/12 (wegen des Austritts aus der katho- 
lischen Kirche im September 2020) der auf 
den Kläger entfallenden modifizierten 
Jahreseinkommensteuer i. S. d. § 51a EStG 
als Bemessungsgrundlage der Kirchen-
steuer. Hiergegen wandten die Kläger sich 
im Einspruchs- und Klageverfahren. Zur 
Begründung trugen sie vor, die „Zwölftelre-
gelung“ des § 5 Abs. 2 Satz 1 KiStG NRW 
sei verfassungswidrig. Es sei technisch 
möglich, die Einkünfte entsprechend den 
Monaten zuzuordnen, in denen sie ver- 
wirklicht worden seien. Deshalb bedürfe 
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WEITERE INFORMATIONEN

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf 
und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage 
www.dornbach.de unter Events oder Sie wenden sich 
direkt an Frau Lydia Schmidt, Leiterin Marketing & Öffent-
lichkeitsarbeit: 

Telefon:  +49 261 94 31 - 0
Mail:      lschmidt@dornbach.de

STANDORTE
Bad Homburg · Bergisch Gladbach · Bergisch Gladbach / NL 
von Köln · Berlin / NL von Koblenz · Bonn · Darmstadt ·  
Dessau-Roßlau · Flughafen FF / Hahn · Frankfurt am Main · 
Frielendorf / NL von Marburg GWB · Fritzlar / NL von Marburg 
GWB · Gießen · Gießen / NL von Frankfurt am Main · Homberg 
/ Efze / NL von Marburg GWB ·  Koblenz ·  Köln · Lutherstadt 
Wittenberg · Mainz · Marburg - GWB · München · Pirna · 
Pößneck bei Jena / NL von Marburg GWB · Saarbrücken · 
Solingen · Wetzlar - DORNBACH - Med GmbH & Co. KG · 
Wetzlar - DORNBACH FRP · Wiesbaden - NL von Mainz

es der Vereinfachung des § 5 Abs. 2 Satz 1 
KiStG NRW nicht mehr. Es fehle an der Mög-
lichkeit, die typisierte Aufteilung nach 
Anzahl der Monate, in denen die Kirchen-
steuerpflicht bestand, zu widerlegen.

Dieser Beurteilung folgte der 4. Senat des 
Finanzgerichts Münster nicht und hat die 
Klage vollumfänglich abgewiesen. § 5 Abs. 
2 Satz 1 KiStG sei mit Art. 4 Abs. 1 GG und 
Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar. Die Norm stelle 
eine verfassungsrechtlich zulässige Verein-
fachung dar. Ohne diese Regelung müssten 
für die Veranlagung der Kirchensteuer die 
während der Dauer der Kirchensteuerpflicht 
erzielten Einkünfte und auch die Abzugs-
posten im Rahmen des subjektiven Netto- 
prinzips nach Zeitabschnitten zugeordnet 

werden. Unabhängig von der durch zuneh- 
mende Digitalisierung gewonnenen 
Möglichkeiten, dürfe der Gesetzgeber 
weiterhin an Vereinfachungsregelungen 
festhalten. Insbesondere werde der 
typische Fall – die annähernd gleiche 
Verteilung des Jahreseinkommens über die 
jeweiligen Kalendermonate – durch die 
Vereinfachungsregelung zutreffend erfasst. 
Dass von der Typisierung auch atypische 
Fälle erfasst würden, sei wegen des Verein- 
fachungszwecks hinzunehmen. Lediglich 
durch einen Billigkeitserlass könnte dem 
Einzelfall Rechnung getragen werden.

Der 4. Senat hat die Revision zum 
Bundesfinanzhof zugelassen. Diese ist 
dort unter dem Az. X R 5/26 anhängig.

  wpg@dornbach.de  ·  www.dornbach.de	

IMPRESSUM 

Herausgeber:
DORNBACH GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Anton-Jordan-Straße 1
56070 Koblenz

Verantwortlich für den Inhalt:
Dipl.-Betriebswirt Rolf Groß  
Wirtschaftsprüfer / Steuerberater
Fachberater für Internationales 
Steuerrecht

Die in dieser Mandantenzeitung 
gegebenen Informationen können 
die zugrunde liegenden Sachver-
halte oftmals nur verkürzt wieder-
geben. Wir bitten Sie daher, vor 
Entscheidungen auf der Grund lage 
dieser Informationen, diesbezüg-
lich mit uns Kontakt aufzunehmen.




